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Amtliche Bekanntmachungen

 
 
In der 3. Sitzung der Gemeindevertretung Rangsdorf wurden am 22.01.2009 zu folgenden Angelegen-
heiten Beschlüsse gefasst: 
 
 
Beschluss der Haushaltssatzung 2009, des Haushaltsplanes 2009, des Stellenplanes 2009, des Finanzplanes 
2008 – 2012 und des Investitionsprogramms 2008 - 2012    
 
Beschluss-Nr.: 20 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf beschließt die Haushaltssatzung 2009, den Haushaltsplan 2009, den Stellenplan 
2009, den Finanzplanes 2008 – 2012 und das Investitionsprogramm 2008 – 2012.   
 
Abstimmungsergebnis:                                                                                 10 / 0 / 8 
 
 
 
Beschluss der Hauptsatzung der Gemeinde Rangsdorf    
 
Beschluss-Nr.: 21 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf beschließt die Hauptsatzung der Gemeinde Rangsdorf mit dem in der Anlage beige-
fügten Wortlaut, der Bestandteil des Beschlusses ist. 
 
Abstimmungsergebnis:                                                                                 13 / 0 / 5 
 
 
 
Beschluss der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung Rangsdorf  
 
Beschluss-Nr.: 22 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf beschließt die Geschäftsordnung der Gemeindevertretung Rangsdorf mit dem in der 
Anlage  beigefügtem Wortlaut, der Bestandteil des Beschlusses ist. 
 
Abstimmungsergebnis:                                                                                 17 / 1 / 0 
 
 
 
Bestellung eines Vertreters und Stellvertreters  zur Mitgliederversammlung im Wasser- und Bodenverband 
„Dahme – Notte“    
 
Beschluss-Nr.: 23 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf bestellt folgende Vertreter für die Mitgliederversammlung des Wasser- und Boden-
verbandes „Dahme-Notte“: 
Vertreter der Gemeinde:        Herr Peter Wetzel 
Stellvertreter:                          Herr Hans-Joachim Fetzer 
 
Abstimmungsergebnis:                                                                                 17 / 0 / 1 
 
 
 
Aufhebung des Beschlusses Rg/24.GVS/343/16.06.05 zur Vergabe von Planungsleistungen an ortsansässige 
Büros    
 
Beschluss-Nr.: 24 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf hebt den nachfolgenden Beschluss Nr. 343 aus dem Jahre 2005 mit sofortiger Wir-
kung auf: „Die Gemeindevertretung Rangsdorf  beschließt, zukünftig Planungsleistungen für Hochbau- und Tiefbaumaß-
nahmen grundsätzlich an fachkundige ortsansässige  Büros zu vergeben. Sind keine fachkundigen Büros ortsansässig, 
sind die Planungsleistungen regional zu vergeben.“ 
 
Abstimmungsergebnis:                                                                                 12 / 0 / 6 
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Satzung über die Verlängerung der Veränderungssperre zum Bebauungsplangebiet „Ladestraße“    
 
Beschluss-Nr.: 25 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf beschließt die als Anlage beigefügte Satzung über die Verlängerung der Verände-
rungssperre für das Bebauungsplangebiet „Ladestraße“ in  Rangsdorf um ein  Jahr gemäß der §§ 16 und 17 Baugesetz-
buch.  
 
Abstimmungsergebnis:                                                                                 17 / 0 / 1 
 
 
 
Vorentwurf Bebauungsplan RA 24 „Stadtweg Rangsdorf“ 
 
Beschluss-Nr.: 26 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf billigt den Bebauungsplanvorentwurf RA 24 „Stadtweg Rangsdorf“ in der Fassung 
vom Dezember 2008 und beschließt die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) und die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 
4 Abs. 1 BauGB.  
 
Abstimmungsergebnis:                                                                                 11 / 4 / 2 
 
 
 
Straßenbau Birkenallee 1. Bauabschnitt zwischen Seebadallee und Brücke Birkenallee – hier: haushaltsrechtli-
che Ermächtigung zur Durchführung des Ausschreibungs- und Vergabeverfahrens nach VOB    
 
Beschluss-Nr.: 27 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf ermächtigt die Verwaltung der Gemeinde Rangsdorf  für die Baileistung Straßenbau 
Birkenallee, 1. Bauabschnitt zwischen Seebadallee und Brücke Birkenallee  das Ausschreibungs- und Vergabeverfahren 
nach VOB durchzuführen. 
 
Abstimmungsergebnis:                                                                                 18 / 0 / 0 
 
 
 
Muster zum Abschluss eines Vertrages zur Betreuung von Rangsdorfer Kindern in Kindertagespflege    
 
Beschluss-Nr.: 28 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf beschließt den Abschluss des beigefügten Mustervertrages (Tagespflegevertrag) zur 
Betreuung von Rangsdorfer Kindern in Kindertagespflege. Die Gemeindevertretung Rangsdorf beschließt die Erstattung 
der Aufwendungen für Kranken- und Pflegeversicherung der Tagespflegepersonen in Höhe von 
 30 € pro Monat je Kind.  
Die Entgelttabelle mit den Erstattungsbeträgen für die Aufwendungen zur Kranken- und Pflegeversicherung ist Bestand-
teil des Beschlusses jedoch nicht Bestandteil des beigefügten Mustervertrages. Der Mustervertrag zur Kindertagespflege 
ist maximal bis Ende 2009 gültig. 
 
Abstimmungsergebnis:                                                                                 17 / 0 / 1 
 
 
 
Wiederwahl Schiedsmann  
 
Beschluss-Nr.: 29 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf wählt entsprechend § 4 Abs. 1 des Gesetzes über die Schiedsstellen in den Ge-
meinden (SchG) die Schiedsperson, die das durch Ablauf der Amtszeit neu zu besetzende Amt wahrnehmen soll. 
 
Abstimmungsergebnis:                                                                                 18 / 0 / 0 
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Antrag der SPD-Fraktion:   Beauftragung eines städtebaulichen Rahmenplanes gemäß HOAI § 42 für den Be-
reich Bahnhofsumfeld / Ortsmitte  
 
Beschluss-Nr.: 30 
Die Gemeindevertretung Rangsdorf beschließt, dass die Gemeindeverwaltung die Beauftragung einer Planungsstudie 
für den Bereich Bahnhofsumfeld vorbereitet mit der die Grundlage für Förderanträge zur Maßnahmenrealisierung ge-
schaffen wird. 
 
Abstimmungsergebnis:                                                                                 17 / 0 / 1 
 
 
 
 
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurden Beschlüsse zu folgenden Angelegenheiten gefasst: 
 
 
Ankauf von Straßenflächen    
 
Beschluss-Nr.: 31 
 
Abstimmungsergebnis:                                                                                 17 / 0 / 1 
 
 
 
Verkauf eines Grundstückes   
 
Beschluss-Nr.: 32 
 
Abstimmungsergebnis:                                                                                 16 / 0 / 2 
 
 
 
Aufhebung des Beschlusses Rg/02.GVS/19/11.12.08    
 
 
Beschluss-Nr.: 33 
 
Abstimmungsergebnis:                                                                                 17 / 0 / 1 
 
 
 

 
Öffentliche Zustellung 

 
Die Ordnungsverfügung der Gemeinde Rangsdorf vom 23.01.09, Aktz.: III/4-SchS ÖS 02/09 an Frau Sema Martha von 
Berg, Erbin nach der im Grundbuch eingetragenen Anna Schiele für das Grundstück in Rangsdorf, Cimbernring 37, Flur-
stück 110, Flur 17 kann nicht zugestellt werden.  
Der Bescheid wird auf dem Wege der Öffentlichen Zustellung gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetz für das 
Land Brandenburg vom 18. Oktober 1991 (GVBl. S. 457) in  Verbindung mit § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
vom 12.08.2005 (BGBl I S. 2354) beide in der jeweils geltenden Fassung, zugestellt.  
Der Bescheid kann bei der Gemeinde Rangsdorf, Ordnungsamt, in Rangsdorf, Ladestr. 6, zur Sprechzeit, dienstags in 
der Zeit von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr sowie donnerstags von  9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr sowie nach Termin-
vereinbarung eingesehen werden.  
 
Der Bescheid gilt zwei Wochen ab dem Tag des Beginns der Veröffentlichung als zugestellt.  
 
Rangsdorf, den 26.01.09 
 
gez. Rocher  
Bürgermeister 
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Öffentliche Zustellung 
 
Die Bescheide der Gemeinde Rangsdorf, Steuer-
amt, vom 12.01.2009, 09.01.2008, 11.01.2007, 
09.02.2006, 15.05.2003, 07.01.2004 und vom 
10.01.2005 an Herrn Heinz Altendorf und Frau Her-
ta Altendorf geb. Müller für das Grundstück in 
Rangsdorf Wiesengrund 13 Flurstück 160 der Flur 
19 können nicht zugestellt werden. 
Die Bescheide werden auf dem Wege der Öffentli-
chen Zustellung gemäß §1 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes für das Land Brandenburg vom 
18.Oktober 1991 (GVBl. Bbg. S. 457) zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 28.06.2006 (GVBI.I S.74) in 
Verbindung mit §10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes vom 12.08.2005 (BGBl. I S.2354) beide in 
der jeweils geltenden Fassung, zugestellt. 
Die Bescheide können bei der Gemeinde Rangs-
dorf, Steueramt (Zimmer 20) in Rangsdorf Ladestr.6 
zur Sprechzeit, Dienstag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr 
und 13 bis 18 Uhr und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr 
und 13 bis 16 Uhr, oder nach Terminvereinbarung 
eingesehen werden. 
 
Die Bescheide gelten zwei Wochen ab dem Tage 
des Beginns des Aushangs als zugestellt. 
 
Rangsdorf, den 26.01.2009 
 
gez. Rocher 
Bürgermeister 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 
Die Bescheide der Gemeinde Rangsdorf, Steuer-
amt, vom 12.01.2009, 09.01.2008, 11.01.2007, 
09.02.2006 und vom 01.12.2005 an Herrn Heinz 
Fiedler für das Grundstück in Rangsdorf Friedensal-
lee 37 Flurstück 6 der Flur 7 können nicht zugestellt 
werden. 
Die Bescheide werden auf dem Wege der Öffentli-
chen Zustellung gemäß §1 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes für das Land Brandenburg vom 
18.Oktober 1991 (GVBl. Bbg. S. 457) zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 28.06.2006 (GVBI.I S.74) in 
Verbindung mit §10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes vom 12.08.2005 (BGBl. I S.2354) beide in 
der jeweils geltenden Fassung, zugestellt. 
Die Bescheide können bei der Gemeinde Rangs-
dorf, Steueramt (Zimmer 20) in Rangsdorf Ladestr.6 
zur Sprechzeit, Dienstag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr 
und 13 bis 18 Uhr und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr 
und 13 bis 16 Uhr, oder nach Terminvereinbarung 
eingesehen werden. 
 
Die Bescheide gelten zwei Wochen ab dem Tage 
des Beginns des Aushangs als zugestellt. 
 
Rangsdorf, den 26.01.2009 
 
gez. Rocher 
Bürgermeister 
 

 
Öffentliche Zustellung 

 
Die Bescheide der Gemeinde Rangsdorf, Steuer-
amt, vom 12.01.2009, 09.01.2008, 11.01.2007, 
09.02.2006 und vom 13.10.2005 an Herrn Max 
Hartwich für das Grundstück in Rangsdorf Kienitzer 
Straße 89 Flurstück 41 der Flur 13 können nicht 
zugestellt werden. 
Die Bescheide werden auf dem Wege der Öffentli-
chen Zustellung gemäß §1 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes für das Land Brandenburg vom 
18.Oktober 1991 (GVBl. Bbg. S. 457) zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 28.06,2006 (GVBI.I S.74) in 
Verbindung mit §10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes vom 12.08.2005 (BGBl. I S.2354) beide in 
der jeweils geltenden Fassung, zugestellt. 
Die Bescheide können bei der Gemeinde Rangs-
dorf, Steueramt (Zimmer 20) in Rangsdorf Ladestr.6 
zur Sprechzeit, Dienstag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr 
und 13 bis 18 Uhr und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr 
und 13 bis 16 Uhr, oder nach Terminvereinbarung 
eingesehen werden. 
Die Bescheide gelten zwei Wochen ab dem Tage 
des Beginns des Aushangs als zugestellt. 
 
Rangsdorf, den 26.01.2009 
 
gez. Rocher 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 
Die Bescheide der Gemeinde Rangsdorf, Steuer-
amt, vom 12.01.2009, 09.01.2008, 11.01.2007 und 
vom 18.07.2006 an Frau Margarete Klau für das 
Grundstück in Rangsdorf Großmachnower Straße 
59b Flurstück 41 der Flur 18 können nicht zugestellt 
werden. 
Die Bescheide werden auf dem Wege der Öffentli-
chen Zustellung gemäß §1 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes für das Land Brandenburg vom 
18.Oktober 1991 (GVBl. Bbg. S. 457) zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 28.06.2006 (GVBI.I S.74) in 
Verbindung mit §10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes vom 12.08.2005 (BGBl. I S.2354) beide in 
der jeweils geltenden Fassung, zugestellt. 
Die Bescheide können bei der Gemeinde Rangs-
dorf, Steueramt (Zimmer 20) in Rangsdorf Ladestr.6 
zur Sprechzeit, Dienstag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr 
und 13 bis 18 Uhr und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr 
und 13 bis 16 Uhr, oder nach Terminvereinbarung 
eingesehen werden. 
Die Bescheide gelten zwei Wochen ab dem Tage 
des Beginns des Aushangs als zugestellt. 
 
Rangsdorf, den 26.01.2009 
 
gez. Rocher 
Bürgermeister 
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Öffentliche Zustellung 
 
Die Bescheide der Gemeinde Rangsdorf, Steuer-
amt, vom 12.01.2009, 09.01.2008, 11.01.2007 vom 
09.02.2006, 21.11.2002, 09.01.2003, 07.01.2004 
und vom 10.01.2005 an Herrn Walter Moewius für 
das Grundstück in Rangsdorf Am Langen Berg 
Flurstück 117 der Flur 17 können nicht zugestellt 
werden. 
Die Bescheide werden auf dem Wege der Öffentli-
chen Zustellung gemäß §1 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes für das Land Brandenburg vom 
18.Oktober 1991 (GVBl. Bbg. S. 457) zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 28.06.2006 (GVBI.I S.74) in 
Verbindung mit §10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes vom 12.08.2005 (BGBl. I S.2354) beide in 
der jeweils geltenden Fassung, zugestellt. 
Die Bescheide können bei der Gemeinde Rangs-
dorf, Steueramt (Zimmer 20) in Rangsdorf Ladestr.6 
zur Sprechzeit, Dienstag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr 
und 13 bis 18 Uhr und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr 
und 13 bis 16 Uhr, oder nach Terminvereinbarung 
eingesehen werden. 
Die Bescheide gelten zwei Wochen ab dem Tage 
des Beginns des Aushangs als zugestellt. 
 
Rangsdorf, den 26.01.2009 
 
gez. Rocher 
Bürgermeister 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 
Die Bescheide der Gemeinde Rangsdorf, Steuer-
amt, vom 12.01.2009, 09.01.2008, 11.01.2007, 
09.02.2006 12.11.1999, 10.01.2000, 11.01.2001, 
12.01.2001, 09.01.2002, 09.01.2003, 07.01.2004 
und vom 10.01.2005 an Herrn Alfons Müller für das 
Grundstück in Rangsdorf Grenzweg 97 alt 49 Flur-
stück 1 der Flur 18 können nicht zugestellt werden. 
Die Bescheide werden auf dem Wege der Öffentli-
chen Zustellung gemäß §1 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes für das Land Brandenburg vom 
18.Oktober 1991 (GVBl. Bbg. S. 457) zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 28.06.2006 (GVBI.I S.74) in 
Verbindung mit §10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes vom 12.08.2005 (BGBl. I S.2354) beide in 
der jeweils geltenden Fassung, zugestellt. 
Die Bescheide können bei der Gemeinde Rangs-
dorf, Steueramt (Zimmer 20) in Rangsdorf Ladestr.6 
zur Sprechzeit, Dienstag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr 
und 13 bis 18 Uhr und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr 
und 13 bis 16 Uhr, oder nach Terminvereinbarung 
eingesehen werden. 
Die Bescheide gelten zwei Wochen ab dem Tage 
des Beginns des Aushangs als zugestellt. 
 
Rangsdorf, den 26.01.2009 
 
gez. Rocher 
Bürgermeister 
 
 

 
 

Öffentliche Zustellung 
 
Die Bescheide der Gemeinde Rangsdorf, Steuer-
amt, vom 12.01.2009, 09.01.2008, 11.01.2007, 
09.02.2006, 24.10.2002, 09.01.2003, 07.01.2004 
und vom 10.01.2005 an Frau Frida Roggan für das 
Grundstück Goethestr.60 Flurstück 10 der Flur 8 in 
Rangsdorf können nicht zugestellt werden. 
Die Bescheide werden auf dem Wege der Öffentli-
chen Zustellung gemäß §1 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes für das Land Brandenburg vom 
18.Oktober 1991 (GVBl. Bbg. S. 457) zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 28.06.2006 (GVBI.I S.74) in 
Verbindung mit §10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes vom 12.08.2005 (BGBl. I S.2354) beide in 
der jeweils geltenden Fassung, zugestellt. 
Die Bescheide können bei der Gemeinde Rangs-
dorf, Steueramt (Zimmer 20) in Rangsdorf Ladestr.6 
zur Sprechzeit, Dienstag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr 
und 13 bis 18 Uhr und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr 
und 13 bis 16 Uhr, oder nach Terminvereinbarung 
eingesehen werden. 
Die Bescheide gelten zwei Wochen ab dem Tage 
des Beginns des Aushangs als zugestellt. 
 
Rangsdorf, den 26.01.2009 
 
gez. Rocher 
Bürgermeister 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 
Die Bescheide der Gemeinde Rangsdorf, Steuer-
amt, vom 12.01.2009, 09.01.2008, 11.01.2007, 
18.04.2006, 09.02.2006, 23.03.2000, 11.01.2001, 
09.01.2002, 09.01.2003, 07.01.2004 und vom 
10.01.2005 an Frau Else Sailer geb. Link für das 
Grundstück in Rangsdorf Bergstr. 65 Flurstück 183 
der Flur 22 können nicht zugestellt werden. 
Die Bescheide werden auf dem Wege der Öffentli-
chen Zustellung gemäß §1 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes für das Land Brandenburg vom 
18.Oktober 1991 (GVBl. Bbg. S. 457) zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 28.06.2006 (GVBI.I S.74) in 
Verbindung mit §10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes vom 12.08.2005 (BGBl. I S.2354) beide in 
der jeweils geltenden Fassung, zugestellt. 
Die Bescheide können bei der Gemeinde Rangs-
dorf, Steueramt (Zimmer 20) in Rangsdorf Ladestr.6 
zur Sprechzeit, Dienstag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr 
und 13 bis 18 Uhr und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr 
und 13 bis 16 Uhr, oder nach Terminvereinbarung 
eingesehen werden. 
Die Bescheide gelten zwei Wochen ab dem Tage 
des Beginns des Aushangs als zugestellt. 
 
Rangsdorf, den 26.01.2009 
 
gez. Rocher 
Bürgermeister 
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Öffentliche Zustellung 
 
Die Bescheide der Gemeinde Rangsdorf, Steuer-
amt, vom 12.01.2009, 09.01.2008, 16.04.2007, 
11.01.2007, 09.02.2006 22.02.2001, 09.01.2002, 
09.01.2003, 07.01.2004 und vom 10.01.2005 an 
Frau Auguste Szibbun geb. Alckewitz für das 
Grundstück Grenzweg 33 jetzt 73 Flurstück 235 der 
Flur 17 in Rangsdorf können nicht zugestellt wer-
den. 
Die Bescheide werden auf dem Wege der Öffentli-
chen Zustellung gemäß §1 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes für das Land Brandenburg vom 
18.Oktober 1991 (GVBl. Bbg. S. 457) zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 28.06.2006 (GVBI.I S.74) in 
Verbindung mit §10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes vom 12.08.2005 (BGBl. I S.2354) beide in 
der jeweils geltenden Fassung, zugestellt. 
Die Bescheide können bei der Gemeinde Rangs-
dorf, Steueramt (Zimmer 20) in Rangsdorf Ladestr.6 
zur Sprechzeit, Dienstag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr 
und 13 bis 18 Uhr und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr 
und 13 bis 16 Uhr, oder nach Terminvereinbarung 
eingesehen werden. 
Die Bescheide gelten zwei Wochen ab dem Tage 
des Beginns des Aushangs als zugestellt. 
 
Rangsdorf, den 26.01.2009 
 
gez. Rocher 
Bürgermeister 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 
Die Bescheide der Gemeinde Rangsdorf, Steuer-
amt, vom 12.01.2009, 09.01.2008, 11.01.2007, 
09.02.2006, 23.03.2000, 11.01.2001,12.01.2001, 
09.01.2002, 09.01.2003, 07.01.2004 und vom 
10.01.2005 an Frau Anna Türk geb. Schneider für 
das Grundstück in Rangsdorf Nymphenseeweg 15 
Flurstück 67 der Flur 14 können nicht zugestellt 
werden. 
Die Bescheide werden auf dem Wege der Öffentli-
chen Zustellung gemäß §1 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes für das Land Brandenburg vom 
18.Oktober 1991 (GVBl. Bbg. S. 457) zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 28.06,2006 (GVBI.I S.74) in 
Verbindung mit §10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes vom 12.08.2005 (BGBl. I S.2354) beide in 
der jeweils geltenden Fassung, zugestellt. 
Die Bescheide können bei der Gemeinde Rangs-
dorf, Steueramt (Zimmer 20) in Rangsdorf Ladestr.6 
zur Sprechzeit, Dienstag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr 
und 13 bis 18 Uhr und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr 
und 13 bis 16 Uhr, oder nach Terminvereinbarung 
eingesehen werden. 
Die Bescheide gelten zwei Wochen ab dem Tage 
des Beginns des Aushangs als zugestellt. 
 
Rangsdorf, den 26.01.2009 
 
gez. Rocher 
Bürgermeister 
 

 
 

Öffentliche Zustellung 
 
Die Bescheide der Gemeinde Rangsdorf, Steuer-
amt, vom 12.01.2009, 09.01.2008, 11.01.2007 vom 
09.02.2006, 21.11.2002, 09.01.2003, 07.01.2004 
und vom 10.01.2005 an Herrn Ernst Voelkner für 
das Grundstück in Rangsdorf Am Langen Berg 
Flurstück 121 der Flur 17 können nicht zugestellt 
werden. 
Die Bescheide werden auf dem Wege der Öffentli-
chen Zustellung gemäß §1 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes für das Land Brandenburg vom 
18.Oktober 1991 (GVBl. Bbg. S. 457) zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 28.06.2006 (GVBI.I S.74) in 
Verbindung mit §10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes vom 12.08.2005 (BGBl. I S.2354) beide in 
der jeweils geltenden Fassung, zugestellt. 
Die Bescheide können bei der Gemeinde Rangs-
dorf, Steueramt (Zimmer 20) in Rangsdorf Ladestr.6 
zur Sprechzeit, Dienstag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr 
und 13 bis 18 Uhr und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr 
und 13 bis 16 Uhr, oder nach Terminvereinbarung 
eingesehen werden. 
Die Bescheide gelten zwei Wochen ab dem Tage 
des Beginns des Aushangs als zugestellt. 
 
Rangsdorf, den 26.01.2009 
 
gez. Rocher 
Bürgermeister 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 
Die Bescheide der Gemeinde Rangsdorf, Steuer-
amt, vom 12.01.2009, 09.01.2008, 11.01.2007, 
09.02.2006 15.05.2003, 07.01.2004 und vom 
10.01.2005 an Herrn Paul Wappler für das Grund-
stück in Rangsdorf Heinestr.49 Flurstück 302 der 
Flur 15 können nicht zugestellt werden. 
Die Bescheide werden auf dem Wege der Öffentli-
chen Zustellung gemäß §1 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes für das Land Brandenburg vom 
18.Oktober 1991 (GVBl. Bbg. S. 457) zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 28.06.2006 (GVBI.I S.74) in 
Verbindung mit §10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes vom 12.08.2005 (BGBl. I S.2354) beide in 
der jeweils geltenden Fassung, zugestellt. 
Die Bescheide können bei der Gemeinde Rangs-
dorf, Steueramt (Zimmer 20) in Rangsdorf Ladestr.6 
zur Sprechzeit, Dienstag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr 
und 13 bis 18 Uhr und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr 
und 13 bis 16 Uhr, oder nach Terminvereinbarung 
eingesehen werden. 
Die Bescheide gelten zwei Wochen ab dem Tage 
des Beginns des Aushangs als zugestellt. 
 
Rangsdorf, den 26.01.2009 
 
gez. Rocher 
Bürgermeister 
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Öffentliche Zustellung 
 
Die Bescheide der Gemeinde Rangsdorf, Steuer-
amt, vom 12.01.2009, 09.01.2008, 11.01.2007, 
09.02.2006 07.01.2004 und vom 10.01.2005 an 
Frau Marie Wilhelm für das Grundstück in Rangs-
dorf Kleine Seestraße 37 Flurstück 60 der Flur 15 
können nicht zugestellt werden. 
Die Bescheide werden auf dem Wege der Öffentli-
chen Zustellung gemäß §1 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes für das Land Brandenburg vom 
18.Oktober 1991 (GVBl. Bbg. S. 457) zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 28.06,2006 (GVBI.I S.74) in 
Verbindung mit §10 des Verwaltungszustellungsge-
setzes vom 12.08.2005 (BGBl. I S.2354) beide in 
der jeweils geltenden Fassung, zugestellt. 
Die Bescheide können bei der Gemeinde Rangs-
dorf, Steueramt (Zimmer 20) in Rangsdorf Ladestr.6 
zur Sprechzeit, Dienstag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr 
und 13 bis 18 Uhr und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr 
und 13 bis 16 Uhr, oder nach Terminvereinbarung 
eingesehen werden. 
Die Bescheide gelten zwei Wochen ab dem Tage 
des Beginns des Aushangs als zugestellt. 
 
Rangsdorf, den 26.01.2009 
 
gez. Rocher 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


